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1. Einleitung 
 

Als Instrument zur Förderung der Qualität1 der beruflichen Grundbildung für Raumausstatterinnen und 
Raumausstatter mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) beschreibt der Bildungsplan die von den Ler-
nenden bis zum Abschluss der Qualifikation zu erwerbenden Handlungskompetenzen. Gleichzeitig unter-
stützt er die Berufsbildungsverantwortlichen in den Lehrbetrieben, Berufsfachschulen und überbetrieblichen 
Kursen bei der Planung und Durchführung der Ausbildung. 

Für die Lernenden stellt der Bildungsplan eine Orientierungshilfe während der Ausbildung dar. 

                                                      
1 vgl. Art. 12 Abs. 1 Bst. c Verordnung vom 19. November 2003 über die Berufsbildung (BBV) und Art. 9 der Verordnung des SBFI 
über die berufliche Grundbildung (Bildungsverordnung; BiVo) für Raumausstatterin / Raumausstatter. 
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2. Berufspädagogische Grundlagen 

2.1. Einführung in die Handlungskompetenzorientierung 
Der vorliegende Bildungsplan ist die berufspädagogische Grundlage der beruflichen Grundbildung Raum-
ausstatterin / Raumausstatter EFZ. Ziel der beruflichen Grundbildung ist die kompetente Bewältigung von 
berufstypischen Handlungssituationen. Damit dies gelingt, bauen die Lernenden im Laufe der Ausbildung 
die in diesem Bildungsplan beschriebenen Handlungskompetenzen auf. Diese sind als Mindeststandards für 
die Ausbildung zu verstehen und definieren, was in den Qualifikationsverfahren maximal geprüft werden 
darf.  

Der Bildungsplan konkretisiert die zu erwerbenden Handlungskompetenzen. Diese werden in Form von 
Handlungskompetenzbereichen, Handlungskompetenzen und Leistungszielen dargestellt.  

Darstellung der Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompetenzen und Leistungsziele je Lernort: 

 

Der Beruf Raumausstatterin / Raumausstatter umfasst sechs Handlungskompetenzbereiche. Diese um-
schreiben und begründen die Handlungsfelder des Berufes und grenzen sie voneinander ab.  

Beispiel: Handlungskompetenzbereich a Polstern.  

Jeder Handlungskompetenzbereich umfasst eine bestimmte Anzahl Handlungskompetenzen. So sind im 
Handlungskompetenzbereich a Polstern sechs Handlungskompetenzen gruppiert. Diese entsprechen typi-
schen beruflichen Handlungssituationen. Beschrieben wird das erwartete Verhalten, das die Lernenden in 
dieser Situation zeigen sollen. Jede Handlungskompetenz beinhaltet die vier Dimensionen Fach-, Metho-
den-, Selbst- und Sozialkompetenz (siehe 2.2); diese werden in die Leistungsziele integriert.  

Damit sichergestellt ist, dass der Lehrbetrieb, die Berufsfachschule sowie die überbetrieblichen Kurse ihren 
entsprechenden Beitrag zur Entwicklung der jeweiligen Handlungskompetenz leisten, werden die Hand-
lungskompetenzen durch Leistungsziele je Lernort konkretisiert. Mit Blick auf eine optimale Lernortkoope-
ration sind die Leistungsziele untereinander abgestimmt (siehe 2.4). 
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2.2. Überblick der vier Dimensionen einer Handlungskompetenz 
Handlungskompetenzen umfassen Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen. Damit Raumausstat-
terinnen / Raumausstatter im Arbeitsmarkt bestehen, werden die angehenden Berufsleute im Laufe der be-
ruflichen Grundbildung diese Kompetenzen integral und an allen Lernorten (Lehrbetrieb, Berufsfachschule, 
überbetriebliche Kurse) erwerben. Die folgende Darstellung zeigt den Inhalt und das Zusammenspiel der 
vier Dimensionen einer Handlungskompetenz im Überblick. 

 

2.3. Taxonomiestufen für Leistungsziele (nach Bloom) 
Jedes Leistungsziel wird mit einer Taxonomiestufe (K-Stufe; K1 bis K6) bewertet. Die K-Stufe drückt die 
Komplexität des Leistungsziels aus. Im Einzelnen bedeuten sie: 

Stufen Begriff Beschreibung 

K1 Wissen Raumausstatterinnen / Raumausstatter geben gelerntes Wissen wieder und rufen es in 
gleichartiger Situation ab. 

K2 Verstehen Raumausstatterinnen / Raumausstatter erklären oder beschreiben gelerntes Wissen in ei-
genen Worten. 

K3 Anwenden Raumausstatterinnen / Raumausstatter wenden gelernte Technologien/Fertigkeiten in un-
terschiedlichen Situationen an.  

K4 Analyse Raumausstatterinnen / Raumausstatter analysieren eine komplexe Situation, d.h. sie glie-
dern Sachverhalte in Einzelelemente, decken Beziehungen zwischen Elementen auf und 
finden Strukturmerkmale heraus. 

K5 Synthese Raumausstatterinnen / Raumausstatter kombinieren einzelne Elemente eines Sachver-
halts und fügen sie zu einem Ganzen zusammen. 

K6 Beurteilen Raumausstatterinnen / Raumausstatter beurteilen einen mehr oder weniger komplexen 
Sachverhalt aufgrund von bestimmten Kriterien. 

Raumausstatterinnen / Raumausstatter wenden die berufsspezifische 
Fachsprache und die (Qualitäts)Standards sowie Methoden, Verfahren, Ar-
beitsmittel und Materialien fachgerecht an. Das heisst sie sind fähig, fachli-
che Aufgaben in ihrem Berufsfeld eigenständig zu bewältigen und auf be-
rufliche Anforderungen angemessen zu reagieren. 

Raumausstatterinnen / Raumausstatter organisieren ihre Arbeit sorgfältig 
und qualitätsbewusst. Dabei beachten sie wirtschaftliche und ökologische 
Aspekte und wenden die berufsspezifischen Arbeitstechniken, Lern-, Infor-
mations- und Kommunikationsstrategien zielorientiert an. Zudem denken 
und handeln sie prozessorientiert und vernetzt. 

Raumausstatterinnen / Raumausstatter gestalten ihre Beziehungen zur 
vorgesetzten Person, im Team und mit der Kundschaft bewusst und gehen 
mit Herausforderungen in Kommunikations- und Konfliktsituationen kon-
struktiv um.  

Raumausstatterinnen / Raumausstatter reflektieren ihr Denken und Han-
deln eigenverantwortlich. Sie sind bezüglich Veränderungen flexibel, lernen 
aus den Grenzen der Belastbarkeit und entwickeln ihre Persönlichkeit wei-
ter. Sie sind leistungsbereit, zeichnen sich durch ihre gute Arbeitshaltung 
aus und bilden sich lebenslang weiter. 
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2.4. Zusammenarbeit der Lernorte 
Koordination und Kooperation der Lernorte (bezüglich Inhalten, Arbeitsmethoden, Zeitplanung, Gepflogen-
heiten des Berufs) sind eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen der beruflichen Grundbildung. Die 
Lernenden sollen während der gesamten Ausbildung darin unterstützt werden, Theorie und Praxis miteinan-
der in Beziehung zu bringen. Eine Zusammenarbeit der Lernorte ist daher zentral, die Vermittlung der Hand-
lungskompetenzen ist eine gemeinsame Aufgabe. Jeder Lernort leistet seinen Beitrag unter Einbezug des 
Beitrags der anderen Lernorte. Durch gute Zusammenarbeit kann jeder Lernort seinen Beitrag laufend über-
prüfen und optimieren. Dies erhöht die Qualität der beruflichen Grundbildung,  

Der spezifische Beitrag der Lernorte kann wie folgt zusammengefasst werden:  

• Der Lehrbetrieb; im dualen System findet die Bildung in beruflicher Praxis im Lehrbetrieb, im Lehr-
betriebsverbund, in Lehrwerkstätten, in Handelsmittelschulen oder in anderen zu diesem Zweck an-
erkannten Institutionen statt, wo den Lernenden die praktischen Fertigkeiten des Berufs vermittelt 
werden. 

• Die Berufsfachschule; sie vermittelt die schulische Bildung, welche aus dem Unterricht in den Be-
rufskenntnissen, der Allgemeinbildung und dem Sport besteht. 

• Die überbetrieblichen Kurse; sie dienen der Vermittlung und dem Erwerb grundlegender Fertigkei-
ten und ergänzen die Bildung in beruflicher Praxis und die schulische Bildung, wo die zu erlernende 
Berufstätigkeit dies erfordert. 

 

Das Zusammenspiel der Lernorte lässt sich wie folgt darstellen: 

 
Eine erfolgreiche Umsetzung der Lernortkooperation wird durch die entsprechenden Instrumente zur Förde-
rung der Qualität der beruflichen Grundbildung (siehe Anhang) unterstützt. 
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3. Qualifikationsprofil 
Das Qualifikationsprofil beschreibt das Berufsbild sowie die zu erwerbenden Handlungskompetenzen und 
das Anforderungsniveau des Berufes. Es zeigt auf, über welche Qualifikationen eine Raumausstatterin und 
ein Raumausstatter verfügen muss, um den Beruf auf dem erforderlichen Niveau kompetent auszuüben. 

Neben der Beschreibung der Handlungskompetenzen dient das Qualifikationsprofil auch als Grundlage für 
die Ausgestaltung der Qualifikationsverfahren. Darüber hinaus unterstützt es die Einstufung des Berufsbil-
dungsabschlusses im nationalen Qualifikationsrahmen Berufsbildung (NQR Berufsbildung) bei der Erarbei-
tung der Zeugniserläuterung. 

3.1. Berufsbild 

Arbeitsgebiet 
Raumausstatterinnen / Raumausstatter EFZ erneuern, verschönern und personalisieren das Ambiente in 
Innen- und Aussenräumen in modernen und in historischen Gebäuden. Sie sind Spezialist/-innen im Bereich 
Raumausstattung. Sie arbeiten mit einer Vielzahl von Materialien und führen Projekte in den Bereichen Mö-
bel, Boden, Wand und Decke aus. 

Durch ihre Arbeit erzeugen sie individuellen Komfort und Wohlbefinden in den Räumen und tragen dazu bei, 
dass ihre Kundinnen und Kunden sich zu Hause respektive am Arbeitsplatz wohlfühlen. Hierfür arbeiten sie 
direkt mit Kundinnen und Kunden, Architektinnen und Architekten, Innenarchitektinnen und Innenarchitek-
ten, Handwerkerinnen und Handwerkern und weiteren Partnern zusammen.  

Wichtigste Handlungskompetenzen 
Raumausstatterinnen / Raumausstatter EFZ 

• fertigen Polster an, beziehen Möbel und führen Näharbeiten aus, 
• installieren Vorhänge und Vorhangsysteme, 
• liefern und montieren Möbel bei Kundinnen und Kunden, 
• liefern Objekte bei Kundinnen und Kunden und bringen diese an, 
• bereiten Unterlagsböden vor und belegen sie mit textilen Belägen, 
• bespannen und überziehen Flächen mit verschiedenen Materialien, 
• kommunizieren mit Kundinnen und Kunden und mit Partnern. 

Sie verfügen über vertiefte Fachkenntnisse und halten sich stets über die aktuellen Trends auf dem Laufen-
den. 

Berufsausübung 
Raumausstatterinnen / Raumausstatter EFZ führen ihren Beruf vor allem in kleineren und mittleren Unter-
nehmen aus.  

Raumausstatterinnen / Raumausstatter EFZ arbeiten sowohl in der Werkstatt, auf der Baustelle als auch bei 
der Kundschaft in deren Wohn- und Arbeitsräumen. 

Raumausstatterinnen / Raumausstatter EFZ planen ihre Arbeiten und bereiten Werkzeuge, Materialien und 
Hilfsmittel vor. Sie setzen die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz um. Sie verhalten sich verant-
wortungsbewusst in Bezug auf den Umweltschutz und die Werterhaltung und setzen die gesetzlichen und 
betrieblichen Regelungen um.  

Raumausstatterinnen / Raumausstatter EFZ zeichnen sich durch hohe Eigenverantwortung und Selbststän-
digkeit in ihrer Arbeit aus. Sie sind flexibel, teamfähig und arbeiten mit Lieferanten und anderen Handwerks-
berufen ergebnisorientiert zusammen. Dabei setzen sie ihre kommunikativen Fähigkeiten ein. Sie sind disk-
ret und haben ein gepflegtes Auftreten. 

Raumausstatterinnen / Raumausstatter EFZ arbeiten exakt mit verschiedenen Materialien und Werkzeugen, 
haben handwerkliches Geschick und verfügen über ein sehr gutes räumliches Vorstellungsvermögen.  

Raumausstatterinnen / Raumausstatter EFZ haben ein starkes ästhetisches Bewusstsein und ein ausge-
prägtes Interesse für neue Trends in der Raumgestaltung, Formen und Farben. 
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Bedeutung des Berufs für Gesellschaft, Wirtschaft, Natur und Kultur 
Mit ihrem Handwerk werten Raumausstatterinnen / Raumausstatter EFZ Räume auf und tragen zu einer 
Steigerung der Lebensqualität und des Wohlbefindens bei. 

Raumausstatterinnen / Raumausstatter EFZ wertschätzen die Nutzung von edlen und dekorativen Materia-
lien. Dank ihrer Arbeit an historischen und kulturellen Objekten tragen sie zu deren Erhalt bei. 

 

Allgemeinbildung 
Raumausstatterinnen / Raumausstatter EFZ verfügen über einwandfreie Umgangsformen und gute Sprach-
kenntnisse, welche sie für eine professionelle Kommunikation mit den Kundinnen und Kunden, den Liefe-
rantinnen und Lieferanten sowie den anderen Geschäftspartnern anwenden. 

Für das kompetente Ausfüllen der Arbeitsrapporte und die anfallende Korrespondenz haben Raumausstat-
terinnen / Raumausstatter einen gut verständlichen schriftlichen Ausdruck, eine gut lesbare Handschrift so-
wie entsprechende EDV-Kenntnisse.  

Raumausstatterinnen / Raumausstatter EFZ verfügen über kulturelles und historisches Wissen.  
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3.2. Übersicht der Handlungskompetenzen 
 
 Handlungskompetenzbereiche Berufliche Handlungskompetenzen  

  1 2 3 4 5 6 

a Polstern 
a1 
Klassisches Polster eines 
Möbels anfertigen 

a2 
Modernes Polster eines 
Möbels anfertigen 

a3 
Polstermöbel nach Kunden-
wunsch instand stellen 

a4 
Polstermöbel mit Festbe-
zug beziehen 

a5 
Lose Bezüge (Houssen) 
und Kissen konfektionie-
ren 

a6 
Moderne und klassische Pols-
ter kapitonieren 1) 

        

b Installieren von Vorhängen und 
Vorhangsystemen 

b1 
Vorhangsysteme und 
technische Vorhänge 
montieren 

b2 
Schienen, Stangen, und 
Dekorationsvorhänge mon-
tieren 

    

        

c Montieren von  
Möbeln und Objekten 

c1 
Möbel und Möbelteile lie-
fern und bei Kundinnen  
und Kunden zusammen-
stellen 

c2 
Objekt liefern und bei Kun-
dinnen und Kunden anbrin-
gen 

    

        

d Belegen von Böden  
mit textilen Belägen 

d1 
Den Unterlagsboden für 
das Belegen vorbereiten 

d2 
Textile Bodenbeläge verle-
gen 

d3 
Abschlussarbeiten nach 
dem Verlegen von Bodenbe-
lägen durchführen 

   

        

e 
Bespannen und Belegen  

von Flächen mit  
verschiedenen Materialien 

e1 
Flächen mit verschiede-
nen Materialien bespan-
nen 

e2 
Isolationen aus verschiede-
nen Materialien an Flächen 
im Innenbereich anbringen 

e3 
Oberflächen mit verschiede-
nen Materialien bekleben 

   

        

f Kommunizieren und Dokumentieren 
f1 
Mit Kundinnen und Kun-
den und mit Partnern 
kommunizieren 

f2 
Arbeitsrapporte führen 

    

1) Kapitonieren ist eine Technik, mit der eine Polsterung mit Knöpfen, die meist in einem gleichmässigen Rauten- oder Quadratmuster angeordnet werden, auf eine Oberfläche aufgezogen werden (Quelle: wikipedia) 

3.3. Anforderungsniveau des Berufes 
Das Anforderungsniveau des Berufes ist im Bildungsplan mit den zu den Handlungskompetenzen zählenden Leistungszielen an den drei Lernorten weiter beschrie-
ben. Zusätzlich zu den Handlungskompetenzen wird die Allgemeinbildung gemäss Verordnung des SBFI vom 27. April 2006 über Mindestvorschriften für die Allge-
meinbildung in der beruflichen Grundbildung vermittelt (SR 412.101.241). 
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4. Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompetenzen und Leistungsziele je Lernort 
In diesem Kapitel werden die in Handlungskompetenzbereiche gruppierten Handlungskompetenzen und die Leistungsziele je Lernort beschrieben. Die im Anhang aufge-
führten Instrumente zur Förderung der Qualität unterstützen die Umsetzung der beruflichen Grundbildung und fördern die Kooperation der drei Lernorte.  

 

Handlungskompetenzbereich a: Polstern 

Handlungskompetenz a1: Klassisches Polster eines Möbels anfertigen 
Raumausstatterinnen/Raumausstatter EFZ (RA) fertigen das Polster von Möbeln nach klassischer Art an. Sie stellen das nötige Material für das vorgesehene klassische Pols-
ter bereit. Anschliessend bereiten sie das bestehende Gestell zum Polstern vor. Sie stellen die Unterfederung her, indem sie die Gurte oder den Zwilch spannen und die Stahl-
federn stellen und befestigen. Sie schnüren die Stahlfedern massgenau und decken sie mit einem Federtuch ab. Danach geben sie dem Polster mit verschiedenen Materialien 
und durch Garnieren eine Form (Façon) und decken diese mit einem Garniertuch ab. Zum Abschluss arbeiten sie die Piqure (Rosshaar) ein und decken diese bei Bedarf mit 
einem Weissbezug ab. Sie achten bei ihrer Arbeit besonders auf eine stilgerechte Form und den Sitzkomfort.  

 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

a.1.1 RA klären den Auftrag sorgfältig ab und bestimmen 
die Ausführung des klassischen Polsters. (K4) 

a.1.1 RA beschreiben die verschiedenen Ausführungen der 
klassischen Polster und ordnen sie stilgerecht zu. (K3) 

 

a.1.2 RA stellen das Material für das vorgesehene klassi-
sche Polster bereit und achten dabei auf den ökologischen 
Materialeinsatz. (K3) 

a.1.2.1 RA beschreiben die verschiedenen Materialien und 
Werkzeuge und deren Eigenschaften, die für das klassi-
sche Polstern verwendet werden. (K2) 

 

 a1.2.2 RA berechnen das benötigte Material, dessen Kos-
ten und bestimmen dessen Einsatz. Sie beachten die Um-
weltverträglichkeit verschiedener Materialien. (K3) 

 

a.1.3 RA bereiten das Gestell für die Aufnahme des klassi-
schen Polsters vor, indem sie z.B. Kanten brechen, Mitte 
anzeichnen. (K3) 

a.1.3 RA beschreiben die verschiedenen Gestellarten und 
deren Materialien. (K2) 

a.1.3 RA bereiten ein Gestell exemplarisch für die Auf-
nahme des klassischen Polsters vor. Sie brechen Kanten 
und zeichnen Mitte an. (K3) 

a.1.4 RA erstellen die klassische Unterfederung indem sie 
die Gurten oder den Zwilch spannen und die Stahlfedern 
stellen und befestigen. (K4) 
 

 
a.1.4 RA erstellen exemplarisch eine klassische Unterfede-
rung indem sie die Gurten oder den Zwilch spannen und die 
Stahlfedern stellen und befestigen. (K4) 
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Handlungskompetenz a5: Lose Bezüge (Houssen) und Kissen konfektionieren 
Raumausstatterinnen/Raumausstatter EFZ (RA) fertigen lose Bezüge (Houssen) und Kissen von Polstermöbeln an. Sie erstellen Berechnungsgrundlagen und Zuschnittpläne 
für das Bezugsmaterial. Sie fertigen die Schablonen. Mit deren Hilfe schneiden sie das Bezugsmaterial zu und beachten dabei den Stoffrapport oder den Strukturverlauf. Je 
nach Bezugsmaterial versäubern sie die Schnittkanten mit der Overlock-Nähmaschine. Sie heften die Bezugsteile nach Bedarf zusammen und nähen sie mit passenden Zier-
nähten oder Keder zusammen. Zum Abschluss bekleiden sie das Möbel oder die Kissen mit dem losen Bezug und bringen ihn in Form. 

 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

a.5.1 RA klären den Auftrag sorgfältig ab und bestimmen 
die Ausführung der gewünschten Konfektionsarbeit. (K4) 

a.5.1 RA beschreiben die verschiedenen losen Bezugs- 
und Kissenarten. (K2) 

 

a.5.2 RA messen das zu konfektionierende Objekt aus und 
erstellen einen Zuschnittplan. Dabei beachten sie die Struk-
tur, den Musterverlauf und die Nähpunkte. (K4) 

a.5.2 RA zeichnen materialbezogene, massstabgerechte 
Zuschnittpläne unter Berücksichtigung von Muster und 
Struktur. (K3) 

a.5.2 RA messen exemplarisch Stoffteile aus und erstellen 
einen Zuschnittplan. Dabei beachten sie die Struktur, den 
Musterverlauf und die Nähpunkte. (K3) 

a.5.3 RA fertigen die notwendigen Schablonen formgerecht 
an. (K3) 

 a.5.3 RA fertigen ausgewählte Schablonen formgerecht an. 
(K3) 

a.5.4 RA schneiden das Material gemäss Zuschnittplan und 
Schablonen sauber und massgenau zu. Wo nötig werden 
die Kanten mittels overlocken versäubert. (K3) 

 
a.5.4 RA schneiden Material gemäss Zuschnittplan und 
Schablonen zu. Kanten werden exemplarisch mittels over-
locken versäubert. (K3) 

a.5.5 RA nähen die zugeschnittenen Teile zu Houssen und 
Kissenbezügen zusammen. Bei Bedarf werden Ziernähte 
erstellt oder Reissverschlüsse und Posamenten eingearbei-
tet. (K3) 

 
a.5.5 RA nähen ausgewählte Teile zu Houssen und Kissen-
bezügen zusammen. Dabei werden exemplarisch Ziernähte 
erstellt, Reissverschlüsse und Posamenten eingearbeitet. 
(K3) 

a.5.6 RA bekleiden das Möbel oder die Kisseninhalte mit 
dem konfektionierten Bezug und bringen ihn in die pas-
sende Form. (K3) 

 
a.5.6 RA bekleiden ausgewählte Möbel und Kisseninhalte 
mit einem konfektionierten Bezug und bringen ihn in die 
passende Form. (K3) 
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Handlungskompetenz a6: Moderne und klassische Polster kapitonieren2 
Raumausstatterinnen/Raumausstatter EFZ (RA) bringen Polster mit der Kapitoniertechnik auf unterschiedlichen Oberflächen wie Möbel, Bettteile, Türen und Wände an. Sie 
klären den Auftrag ab, bestimmen die Ausführung des gewünschten Kapitons (rauten- oder quadratförmiges Muster) und messen dieses auf der Oberfläche aus. Je nach 
Auftrag wählen sie moderne oder klassische Polstermaterialien aus und erstellen dann das Polster mit dem passenden Werkzeug. Sie zeichnen das Kapiton mit den entspre-
chenden Zugaben auf dem Bezugsmaterial auf. Sie stellen die gewünschten Abheftknöpfe mit der Knopfpresse her. Sie ziehen das Bezugsmaterial auf und befestigen dieses 
mit den Abheftknöpfen mit Hilfe von Doppelspitz oder langen Nadeln. Dabei achten sie besonders darauf, dass die Falten regelmässig gelegt werden. 

 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

a.6.1 RA klären den Auftrag sorgfältig ab und bestimmen 
die Ausführung des gewünschten Kapitons. (K4) 

a.6.1 RA beschreiben die verschiedenen Arten von Kapi-
tons. (K2) 

 

a.6.2 RA messen und bestimmen die Einteilung des Kapi-
tons auf den Untergrund oder das Grundpolster. Sie achten 
dabei auf die Proportionen und die stilgerechte Ausführung. 
(K4) 

a.6.2 RA erstellen exemplarisch die Einteilung und Berech-
nung des Kapitons. (K3) 

 

a.6.3 RA stellen das Material für das vorgesehene Polster 
bereit und erstellen das klassische oder moderne Grund-
polster, wobei sie massgenau arbeiten. (K3) 

a.6.3 RA beschreiben die verschiedenen Materialien und 
deren Eigenschaften, die für das Kapitonieren verwendet 
werden. (K2) 

a.6.3 RA stellen das Material für ein vorgesehenes Polster 
bereit und erstellen das klassische oder mo-derne Grund-
polster, wobei sie massgenau arbeiten. (K3) 

a.6.4 RA erstellen bei Bedarf einen Anzeichnungs- und Zu-
schnittplan mit den notwendigen Zugaben für den Bezug. 
Dabei berücksichtigen sie Muster und Struktur. (K4) 

 a.6.4 RA erstellen Anzeichnungs- und Zuschnittpläne unter 
Berücksichtigung von Muster und Struktur. (K3) 

a.6.5 RA übertragen den Anzeichnungs- oder Zuschnittplan 
auf das Bezugsmaterial und schneiden es aus. (K3) 

 a.6.5 RA übertragen einen Anzeichnungs- oder Zuschnitt-
plan auf ein Bezugsmaterial und schneiden es aus. (K3) 

a.6.6 RA produzieren die benötigten Abheftknöpfe im vor-
gegebenen Material und Farbe. (K4) 

 
a.6.6 RA produzieren ausgewählte Abheftknöpfe. 
(K3) 

a.6.7 RA ziehen das vorbereitete Bezugsmaterial auf das 
Grundpolster auf und heften dieses mit den Knöpfen ent-
sprechend ab. Dabei achten sie darauf, dass die Falten 
richtig und exakt gelegt werden. (K3) 

 
a.6.7 RA ziehen ein vorbereitetes Bezugsmaterial auf ein 
Grundpolster auf und heften es mit Knöpfen exemplarisch 
ab. (K3) 

 

                                                      
2  Kapitonieren ist eine Technik, mit der eine Polsterung und ein Polsterbezug mit Knöpfen, die meist in einem gleichmässigen Rauten- oder Quadratmuster angeordnet werden, auf eine 

Oberfläche aufgezogen werden. 
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Handlungskompetenzbereich b: Installieren von Vorhängen und Vorhangsystemen 

Handlungskompetenz b1: Vorhangsysteme und technische Vorhänge montieren 
Raumausstatterinnen/Raumausstatter EFZ (RA) montieren Vorhangsysteme und technische Vorhänge in allen Formen. Sie überprüfen die Masse des Vorhangsystems und 
bereiten dieses für die Installation vor. Dabei suchen sie die geeignete Befestigungstechnik für das System aus und wenden diese an. Bei elektronisch betriebenen Systemen 
regeln sie die nötigen Einstellungen. Bei der Montage beachten sie die Massnahmen der Arbeitssicherheit, wie Splitterschutz, Gehörschutz und Sturzprävention. Sie sind 
darauf bedacht, dass die Montagearbeiten sauber durchgeführt werden. Der Arbeitsplatz wird aufgeräumt und der entstandene Abfall wird mitgenommen. 

 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

b.1.1 RA klären den Auftrag sorgfältig ab, erkennen das zu 
installierende Vorhangsystem oder den technischen Vor-
hang und bestimmen die entsprechende Ausführung. (K4) 

b.1.1 RA erklären die verschiedenen Vorhangsysteme und 
technischen Vorhänge und deren Eigenschaften. (K2) 

 

b.1.2 RA überprüfen den Zustand und Aufbau der verschie-
denen Untergründe und stellen die nötigen Werkzeuge und 
passenden Befestigungsmittel bereit. (K4) 

b.1.2 RA benennen die verschiedenen Befestigungsmög-
lichkeiten und Werkzeuge. (K2) 

 

b.1.3 RA bestimmen die Position des Vorhangsystems oder 
des technischen Vorhangs, messen die Montagepunkte aus 
und zeichnen sie präzis an. (K3) 

b.1.3 RA beschreiben, wie man für die verschiedenen Sys-
teme und technischen Vorhänge die richtigen und genauen 
Masse aufnimmt. (K2) 

 

b.1.4 RA montieren mit der geeigneten Montagetechnik das 
Vorhangsystem oder den technischen Vorhang. Dabei ar-
beiten Sie sauber und ordentlich und beachten die Mass-
nahmen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschut-
zes, namentlich Splitterschutz, Gehörschutz, Sturzpräven-
tion, belastende Haltungen. (K3) 

b.1.4.1 RA zeichnen und skizzieren die verschiedenen Vor-
hangsysteme und technischen Vorhänge. (K3) 

b.1.4 RA montieren verschiedene Vorhangsysteme auf aus-
gewählten Untergründen. (K3) 
 

 b.1.4.2 RA beschreiben die Massnahmen der Arbeitssicher-
heit und des Gesundheitsschutzes, namentlich Splitter-
schutz, Gehörschutz, Sturzprävention, belastende Haltun-
gen. (K2) 

 

b.1.5 RA überprüfen die Funktionalität des Vorhangsystems 
oder des technischen Vorhangs und nehmen die nötigen 
Einstellungen vor. Sie beachten dabei die Sicherheitshin-
weise in der Bedienungsanleitung. (K4) 

b.1.5 RA beschreiben die Bedeutung von Sicherheitshin-
weisen zu technischen und elektronischen Systemen. (K2) 

b.1.5 RA nehmen an ausgewählten Vorhangsystemen und 
technischen Vorhängen Einstellungen vor. Sie beachten 
dabei die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung. 
(K3) 
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Handlungskompetenz b2: Schienen, Stangen und Dekorationsvorhänge montieren 
Raumausstatterinnen/Raumausstatter EFZ (RA) montieren Schienen und Stangen für Dekorationsvorhänge. Sie prüfen die Masse der Aufhängevorrichtung für die Schiene 
oder Stange und zeichnen die Montagepunkte auf. Mit Hilfe der Bohrmaschine und der notwendigen Befestigungsmittel werden die gewünschten Schienen oder Stangen an 
der Wand oder der Decke montiert. Im Anschluss an die Montage hängen sie den fertigen Vorhang an den installierten Schienen oder Stangen auf und drapieren diesen. Je 
nach Wunsch der Kundin / des Kunden werden zum Schluss noch eine Schabrake, Behänge oder eine Embrasse angebracht. Bei der Arbeit beachten sie die Massnahmen 
der Arbeitssicherheit wie Splitterschutz, Gehörschutz und Sturzprävention. Sie sind bedacht darauf, dass die Montagearbeiten sauber durchgeführt werden, dass der Arbeits-
platz aufgeräumt und der entstandene Abfall mitgenommen wird. 

 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

b.2.1 RA klären den Auftrag sorgfältig ab, sie erkennen die 
zu montierende Schiene oder Stange, die Konfektionsart 
des Vorhangs und bestimmen die entsprechende Ausfüh-
rung. (K4) 

b.2.1.1 RA erklären die verschiedenen Schienen und Stan-
gen und deren Eigenschaften. (K2) 

 

 b.2.1.2 RA erklären die verschiedenen Konfektionsarten der 
Vorhänge. (K2) 

 

 b.2.1.3 RA berechnen den Stoffbedarf für die Konfektion 
einfacher Vorhänge und berechnen die Zugabe. (K3) 

 

b.2.2 RA überprüfen den Zustand und Aufbau der Unter-
gründe und stellen die nötigen Werkzeuge und die passen-
den Befestigungsmittel bereit. (K4) 

  

b.2.3 RA bestimmen, in welcher Position die Schiene oder 
Stange montiert werden muss. Sie messen und zeichnen 
die Montagepunkte an und berücksichtigen dabei die ferti-
gen Vorhangmasse. (K4) 

b.2.3 RA beschreiben, wie man für die verschiedenen Vor-
hänge, Schienen und Stangen die richtigen und genauen 
Masse aufnimmt. (K2) 

 

b.2.4 RA montieren mit dem geeigneten Montagevorgang 
die Schiene oder Stange. (K3)  

b.2.4 RA zeichnen und skizzieren die verschiedenen Vor-
hänge und Fensterdekorationen. (K3) 

b.2.4 RA montieren ausgewählte Schienen und Stangen. 
(K3) 

b.2.5 RA hängen den fertigen Vorhang auf und drapieren 
ihn stilgerecht. Je nach Kundenwunsch werden noch eine 
Schabrake, Behänge oder Embrasse (mit Faltenlegung) an-
gebracht. (K4) 

 
b.2.5 RA hängen ausgewählte Vorhänge auf und drapieren 
sie stilgerecht. (K3) 
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Handlungskompetenzbereich c: Montieren von Möbeln und Objekten 

Handlungskompetenz c1: Möbel und Möbelteile liefern und bei Kundinnen und Kunden zusammenstellen 
Raumausstatterinnen/Raumausstatter EFZ (RA) liefern Möbel und Möbelteile und stellen diese bei Kundinnen und Kunden zusammen. Vor der Lieferung nehmen sie die 
nötigen Masse vor Ort auf. Für das Zusammenstellen der Möbel berücksichtigen sie die Platzverhältnisse und bereiten sich entsprechend vor. Im Geschäft überprüfen sie die 
Bestandteile des Möbels auf Vollständigkeit und nehmen für den Montageauftrag das richtige Werkzeug und die erforderlichen Hilfsmittel mit. Sie liefern die Möbelteile in ein-
wandfreien Zustand, passen sie an und stellen sie sorgfältig und sauber zusammen. Sie achten dabei insbesondere auf eine rückenschonende Arbeitsweise und verwenden 
dazu entsprechende Hilfsmittel. Sie schützen bestehende Einrichtungen und Gegenstände gegen Schäden und hinterlassen den Raum in einwandfreiem Zustand. 

 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

c.1.1 RA überprüfen vor der Lieferung, ob die Ware kom-
plett ist und stellen das benötigte Werkzeug und die Hilfs-
mittel bereit. (K4) 

 
 

c.1.2 RA transportieren die zu liefernden Möbel sorgfältig. 
Dabei arbeiten sie rückenschonend und setzen geeignete 
Hilfsmittel ein. (K3) 

c.1.2 RA erläutern die Grundsätze einer rückenschonenden 
Arbeitsweise und den Einsatz geeigneter Hilfsmittel. (K2) 

 

c.1.3 RA stellen die Möbelteile sorgfältig und korrekt zu-
sammen und passen sie nach Bedarf an. (K3) 

 
c.1.3 RA stellen exemplarisch kleine Möbelteile und 
Übungsstücke zusammen. (K3) 

c.1.4 RA positionieren das Möbel gemäss Auftrag. (K3) c.1.4 RA zeichnen Innenräume in Projektion und Perspek-
tive. (K3) 
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Handlungskompetenz c2: Objekte liefern und bei Kundinnen und Kunden anbringen 
Raumausstatterinnen/Raumausstatter EFZ (RA) liefern Objekte zur Kundin / zum Kunden und bringen sie an. Vor der Lieferung prüfen sie die Möbel, Wohn-Accessoires und 
Beleuchtungskörper auf ihre Vollständigkeit und machen sie transportfertig. In Absprache mit der Kundin / dem Kunden platzieren sie die Objekte und bringen sie mit den 
richtigen Hilfsmitteln an. Sie achten dabei insbesondere auf eine rückenschonende Arbeitsweise und verwenden dazu entsprechende Hilfsmittel. Im Umgang mit Kundinnen 
und Kunden sind sie hilfsbereit und höflich. Sie gehen auf die Kundenbedürfnisse und -wünsche ein. Sie schützen bestehende Einrichtungen und Gegenstände gegen Schä-
den und hinterlassen den Raum in einwandfreiem Zustand. 

 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

c.2.1 RA überprüfen den Zustand der zu liefernden Objekte 
und bereiten diese sorgfältig für den Transport vor. (K4)  

  

c.2.2 RA transportieren die zu liefernden Objekte sorgfältig. 
(K3) 

  

c.2.3 RA platzieren die Objekte und bringen sie mit der pas-
senden Technik in Absprache mit der Kundin / dem Kunden 
an. (K3) 

c.2.3.1 RA beschreiben die Grundregeln für die proportional 
richtige Platzierung von Objekten. (K2) 

 

 c.2.3.2 RA beschreiben verschiedene Lichtarten und ihren 
Einsatz. (K2) 
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Handlungskompetenzbereich d: Belegen von Böden mit textilen Belägen 

Handlungskompetenz d1: Den Unterlagsboden für das Belegen vorbereiten 
Raumausstatterinnen/Raumausstatter EFZ (RA) bereiten den Unterlagsboden vor. Sie entfernen je nach Situation den alten Bodenbelag oder Schmutz sowie lose Gegen-
stände vom Bauen maschinell oder mit der Hand. Sie achten beim Entfernen von alten Bodenbelägen auf die mögliche Gefahr von Asbest und leiten allenfalls die nötigen 
Massnahmen ein. Die Abfälle entsorgen sie fachgerecht. Sie bestimmen dann die Art des bestehenden Unterlagsbodens und kontrollieren diesen auf Feuchtigkeit, Unterkelle-
rung, Unebenheiten und Festigkeit nach SIA Norm. Nach Bedarf entfernen sie Rückstände durch maschinelles Schleifen oder Fräsen. Sie berücksichtigen dabei die Arbeitssi-
cherheit und den Gesundheitsschutz in Bezug auf Lärm- und Staubentwicklung. Danach, je nach Situation, armieren sie die Arbeitsfugen, grundieren sie oder sperren sie ab. 
Zum Abschluss spachteln oder nivellieren sie die Unebenheiten unter Berücksichtigung eines angemessenen Materialverbrauchs. 

 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

d.1.1 RA klären den Auftrag sorgfältig ab, erstellen eine 
Material- und Werkzeugliste. (K4) 

d.1.1 RA berechnen den Materialbedarf. (K3)  

d.1.2 RA stellen die Werkzeuge und Materialien bereit, la-
den sie stoss- und rutschsicher ins Fahrzeug und transpor-
tieren sie zur Kundin / zum Kunden. Dort achten sie auf 
eine sichere Lagerung. (K3) 

d.1.2 RA erklären die Sicherheitsvorschriften zum Transport 
und zur Lagerung von Materialien und Werkzeugen. (K2) 

 

d.1.3 RA entfernen alte Bodenbeläge und deren Rück-
stände von Hand oder durch maschinelles Schleifen oder 
Fräsen. Im Umgang mit Handwerkzeugen und Handma-
schinen berücksichtigen sie die Arbeitssicherheit und den 
Gesundheitsschutz. (K3) 

d.1.3.1 RA erklären die Entsorgungsrichtlinien für die alten 
Bodenbeläge und deren fachgerechte Entsorgung. (K2) 

d.1.3 RA bedienen die gängigen Maschinen und Werk-
zeuge fachmännisch. Dabei berücksichtigen sie die Arbeits-
sicherheit und den Gesundheitsschutz. (K3) 

 d.1.3.2 RA erläutern die Arbeitssicherheit und den Gesund-
heitsschutz in Bezug auf den Umgang mit Handwerkzeugen 
und Handmaschinen. (K2) 

 

d.1.4 RA bestimmen die Art des bestehenden Unterlagsbo-
dens und überprüfen diesen auf Feuchtigkeit, Unterkelle-
rung, Unebenheiten und Festigkeit. Sie beurteilen, ob Vor-
arbeiten vorgenommen werden müssen. (K4) 

d.1.4 RA beschreiben die verschiedenen Unterlagsböden, 
Materialien und deren Eigenschaften, die für die notwendi-
gen Arbeiten verwendet werden. (K2) 
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Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

d.1.5 RA führen die notwendigen Vorarbeiten aus, um den 
Untergrund verlegereif zu machen. Dabei berücksichtigen 
sie die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz in Be-
zug auf Lärm- und Staubentwicklung. Sie achten auf rü-
cken- und knieschonende Arbeitsweise setzen geeignete 
Hilfsmittel ein. (K3) 

d.1.5.1 RA beschreiben die verschiedenen Techniken der 
Vorarbeiten an den Untergründen. (K2)  

d.1.5 RA führen auf Modellen ausgewählte Vorarbeiten 
durch, um den Untergrund verlegereif zu machen. (K3) 

 d.1.5.2 RA nennen die SIA-Normen zum Belegen der Bo-
denbeläge. (K1) 

 

 
d.1.5.3 RA erläutern die Arbeitssicherheit und den Gesund-
heitsschutz in Bezug auf Lärm- und Staubentwicklung, die 
Grundsätze einer rücken- und knieschonenden Arbeits-
weise und die geeigneten Hilfsmittel. (K2) 
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Handlungskompetenz d2: Textile Bodenbeläge verlegen 
Raumausstatterinnen/Raumausstatter EFZ (RA) verlegen oder spannen textile Bodenbeläge auf Flächen, Treppen mit verschiedenen Untergründen (Unterlagsboden, Unterla-
gen, Trittschallschutz). Sie erkennen zuerst die Art des textilen Belages und passen die Verarbeitung fachgerecht an. Sie teilen den zur Verfügung stehenden Belag passend 
ein und erstellen wenn nötig einen Zuschnittplan. Dabei achten sie auf die korrekte Laufrichtung, den Rapport oder die Struktur der textilen Beläge. Danach schneiden sie die 
Beläge zu und verlegen sie mit verschiedenen Verlegetechniken. Anschliessend verarbeiten sie die entstehenden Nähte fachgerecht. Dabei achten sie besonders auf rücken- 
und knieschonende Arbeitsweise und Atemschutzmassnahmen. 

 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

d.2.1. RA bestimmen an Hand des zu verarbeitenden Bo-
denbelags die Arbeitsschritte und stellen das Material sowie 
das Werkzeug bereit. (K4) 

d.2.1 RA beschreiben die verschiedenen Bodenbeläge 
und ihre Eigenschaften, um die notwendigen Arbeits-
schritte ausführen zu können. (K2) 

 

d.2.2 RA teilen den zur Verfügung stehenden Belag passend 
ein und schneiden ihn zu. Sie erstellen wenn nötig einen Zu-
schnittplan, dabei achten sie auf Laufrichtung, Rapport und 
einen möglichst geringen Materialverbrauch. (K3) 

d.2.2.1 RA zeichnen einen Grundriss, erstellen die Bah-
neinteilung und den nötigen Zuschnittplan. Dabei achten 
sie auf einen möglichst geringen Materialverbrauch. (K3) 

 

 d.2.2.2 RA berechnen anhand des Grundrissplans den 
Materialbedarf. (K3) 

 

d.2.3 RA legen den Belag im Raum aus, richten ihn und 
schneiden ihn grob ein. Wenn nötig bereiten sie die Nähte 
vor. (K3) 

 
d.2.3 RA legen den Belag in der Arbeitskoje aus, richten ihn 
und schneiden ihn grob ein. Sie bereiten die Nähte vor. 
(K3) 

d.2.4 RA erstellen Schablonen einer Treppe und schneiden 
den Belag gemäss Zuschnittplan zu. (K3) 

 d.2.4 RA erstellen Schablonen eines Treppenmodells und 
schneiden den Belag gemäss Zuschnittplan zu. (K3) 

d.2.5 RA verlegen den Belag mit der passenden Verlege-
technik. (K3) 

d.2.4 RA erklären die verschiedenen Verlegetechniken 
und die Eigenschaften der dazugehörigen Behelfsmittel. 
(K2) 

d.2.5 RA verlegen ausgewählte Beläge an einem Modell mit 
der passenden Verlegetechnik. (K3) 
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Handlungskompetenz d3: Abschlussarbeiten nach dem Verlegen von Bodenbelägen durchführen 
Raumausstatterinnen/Raumausstatter EFZ (RA) führen bei Bedarf führen nach dem Verlegen von textilen Bodenbelägen Abschlussarbeiten fachgerecht durch. Dafür montie-
ren sie mittels Schrauben oder Kleben verschiedene Sockel und Abschlussprofile mit Hilfe von diversen Werkzeugen. Dabei arbeiten sie genau und achten besonders auf die 
Sauberkeit. Sie setzen die persönliche Schutzausrüstung ein. 

 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

d.3.1 RA schneiden Sockel und Abschlussprofile exakt zu. 
(K3) 

 d.3.1 RA schneiden exemplarisch Sockel und Abschluss-
profile zu. (K3) 

d.3.2 RA montieren Sockel und verschiedene Abschluss-
profile. (K3) 

d.3.2 RA erklären die verschiedenen Abschlussprofile und 
Sockelarten. (K2) 

d.3.2 RA montieren an einem Modell ausgewählte Sockel 
und Abschlussprofile. (K3) 

d.3.3 RA schützen den neuen Belag mit Abdeckmaterial. 
(K3) 
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Handlungskompetenzbereich e: Bespannen und Belegen von Flächen mit verschiedenen Materialien 

Handlungskompetenz e1: Flächen mit verschiedenen Materialien bespannen 
Raumausstatterinnen/Raumausstatter EFZ (RA) bespannen unterschiedliche Flächen wie Wände, Türen, Schränke, Tablare, Decken, Paravents und andere mit verschiede-
nen Bezugsmaterialien. Sie beurteilen die Art und den Zustand der Fläche und legen die gewünschten Bespannungsmaterialien bereit. Dazu berechnen sie den Materialbedarf 
unter Berücksichtigung des Rapports und der Struktur des Materials und erstellen bei Bedarf einen Zuschnittplan. Sie wählen die passende Befestigungstechnik und führen die 
entsprechenden Vorarbeiten durch. Danach schneiden sie das Bezugsmaterial zu, den Stoff nähen sie musterpassend zusammen. Dann verspannen sie die Fläche klassisch 
oder mit einem Montagesystem mit dem Bezugsmaterial und achten dabei besonders auf gerade, im Lot stehende Nähte. Wenn nötig führen sie Abschlussarbeiten durch. Sie 
arbeiten exakt und sauber und berücksichtigen die Vorgaben der Arbeitssicherheit in Bezug auf Sturzgefahr. 

 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

e.1.1 RA beurteilen die Art und den Zustand der Flächen. 
(K4) 

e.1.1 RA beschreiben die verschiedenen Untergründe und 
deren Eigenschaften. (K2) 

 

e.1.2 RA bestimmen die passende Bespannungstechnik 
und das Bespannungsmaterial. (K4) 

e.1.2 RA beschreiben die verschiedenen Bespannungs-
techniken und die Eigenschaften der Bespannungsmateria-
lien. (K2) 

 

e.1.3 RA berechnen den Materialbedarf für Flächenbespan-
nungen unter Berücksichtigung des Musters und der Struk-
tur des Materials, erstellen bei Bedarf einen Zuschnittplan. 
Dabei achten sie auf einen möglichst geringen Materialver-
brauch. (K3) 

e.1.3 RA berechnen den Materialbedarf für Flächenbespan-
nungen und erstellen materialbezogene, exakte Zuschnitt-
pläne unter Berücksichtigung des Musters und Struktur. 
(K3) 

 

e.1.4 RA führen sorgfältig die notwendigen Vorarbeiten am 
Untergrund aus und achten dabei auf Tragfähigkeit und 
Ebenheit des Untergrundes. (K3) 

e.1.4 RA beschreiben die verschiedenen Vorarbeiten am 
Untergrund. (K2) 

 

e.1.5 RA erstellen die Unterspannung durch Wattieren oder 
Moltonieren exakt und faltenfrei. (K3) 

 e.1.5 RA erstellen exemplarisch eine Unterspannung durch 
wattieren oder moltonieren. (K3) 

e.1.6 RA schneiden das Bespannungsmaterial zu und nä-
hen ihn musterpassend zusammen. (K3) 

 
e.1.6 RA schneiden exemplarisch Bespannungsmaterial zu 
und erstellen eine musterpassende Naht. (K3) 
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Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

e.1.7 RA verspannen die Fläche klassisch mit Leisten oder 
modern mit einem Montagesystem mit dem Bezugsmaterial 
und achten dabei besonders auf gerade, im Lot stehende 
Nähte. (K3)  

 
e.1.7 RA verspannen verschiedene Übungsflächen klas-
sisch mit Leisten und modern mit einem Montagesystem 
mit dem Bespannungsmaterial und achten dabei besonders 
auf gerade im Lot stehende Nähte. (K3) 

e.1.8 RA führen je nach System und Gegebenheit die pas-
senden Abschlussarbeiten durch, wie ankleben von Posa-
menten oder Leisten. (K3) 

e.1.8 RA beschreiben die verschiedenen Abschlussarbei-
ten, wie Posamente und Leisten. (K2) 

e.1.8 RA führen für verschiedene Systeme und Gegeben-
heiten die passenden Abschlussarbeiten durch, wie ankle-
ben von Posamenten oder Leisten. (K3) 
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Handlungskompetenz e2: Isolationen aus verschiedenen Materialien an Flächen im Innenbereich anbringen 
Raumausstatterinnen/Raumausstatter EFZ (RA) bringen eine Dämm-Schallschutz-Schicht auf Flächen im Innenbereich an. Dabei beurteilen sie zuerst den Zustand des Unter-
grundes. Sie berücksichtigen akustische Werte und räumliche Gegebenheiten, um das Dämmmaterial für den Wärme-/Kälteschutz, Lärmschutz oder Feuchtigkeitsschutz zu 
bestimmen. Sie wählen die passenden Materialien aus und berechnen den Materialbedarf. Sie erledigen Vorarbeiten wie Flächen schleifen, Risse schliessen und Unterkon-
struktionen anbringen. Sie ziehen Dämmmaterial fachgerecht auf. Sie montieren Dämm- und Schallschutzelemente und wenden dabei der jeweiligen Situation angepasste 
Montagetechniken an. 

 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

e.2.1 RA beurteilen den Zustand des Untergrundes und die 
Art des Baukörpers. (K4) 

  

e.2.2 RA bestimmen das passende Dämmmaterial, indem 
sie akustische Werte und räumliche Gegebenheiten berück-
sichtigen. (K4) 

e.2.2 RA beschreiben die Dämmmaterialien und ordnen  
deren Akustikwerte zu. (K2) 

 

e.2.3 RA wählen die passenden Materialien aus und be-
rechnen den Materialbedarf unter Berücksichtigung ökologi-
scher Grundsätze. (K4) 

e.2.3 RA berechnen den Materialbedarf für ein ausgewähl-
tes Objekt. (K4) 

 

e.2.4 RA führen die entsprechenden Vorarbeiten am Unter-
grund aus und achten dabei auf Tragfähigkeit und Ebenheit 
des Untergrunds. (K3) 

 
 

e.2.5 RA bringen Unterkonstruktionen an und ziehen das 
passende Dämmmaterial fachgerecht auf. (K3) 

 
 

e.2.6 RA montieren Dämm- oder Schallschutzelemente und 
wenden dabei verschiedene Montagetechniken situations-
abhängig an. (K3) 

e.2.6 RA beschreiben verschiedene Montagetechniken. 
(K2) 
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Handlungskompetenz e3: Oberflächen mit verschiedenen Materialien bekleben 
Raumausstatterinnen/Raumausstatter EFZ (RA) bekleben verschiedene Flächen und Gegenstände mit diversen Bezugsmaterialien. Sie beurteilen die Art und den Zustand der 
Fläche und legen die gewünschten Bezugsmaterialien bereit. Dazu berechnen sie den Materialbedarf unter Berücksichtigung des Rapports, des Musters und der Struktur des 
Materials und erstellen bei Bedarf einen Zuschnittplan. Sie führen die erforderlichen Vorarbeiten durch. Danach schneiden sie das Bezugsmaterial zu und bekleben die Ober-
fläche musterpassend. Dabei achten sie besonders auf eine faltenfreie Ausführung. Sie arbeiten exakt und sauber. 

 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

e.3.1 RA beurteilen die Art und den Zustand der Fläche. 
(K4) 

  

e.3.2 RA führen die entsprechenden Vorarbeiten situations-
gerecht aus. (K3) 

e.3.2 RA beschreiben verschiedene Vorarbeiten. (K2) e.3.2 RA führen an einem Übungsstück entsprechende Vor-
arbeiten aus. (K3) 

e.3.3 RA berechnen den Materialbedarf unter Berücksichti-
gung des Rapports, des Musters und der Struktur des Be-
zugsmaterials, erstellen bei Bedarf einen Zuschnittplan. Da-
bei achten sie auf einen möglichst geringen Materialver-
brauch. (K3) 

e.3.3 RA berechnen den Materialbedarf für einen fiktiven 
Kundenauftrag unter Berücksichtigung des Rapports, des 
Musters und der Struktur des Bezugsmaterials und erstel-
len einen Zuschnittplan. (K3) 

 

e.3.4 RA schneiden das Bezugsmaterial exakt, muster- und 
strukturpassend zu. (K3) 

 
e.3.4 RA schneiden für ein Übungsstück das Bezugsmate-
rial exakt, muster- und strukturpassend zu. (K3) 

e.3.5 RA bekleben die Oberfläche musterpassend, schnei-
den das Bezugsmaterial passend ein und achten auf eine 
faltenfreie, exakte und saubere Ausführung. Dabei berück-
sichtigen sie die Arbeitssicherheit und den Gesundheits-
schutz in Bezug auf den Umgang mit gesundheitsgefähr-
denden Stoffen. (K3) 

e.3.5.1 RA beschreiben die verschiedenen Klebstoffe und 
ordnen sie den verschiedenen Bezugsmaterialien und Un-
tergründen zu. (K2) 

e.3.5 RA bekleben die Oberfläche eines Übungsstücks 
musterpassend und schneiden das Bezugsmaterial pas-
send ein. (K3) 

 
e.3.5.2 RA erläutern die Arbeitssicherheit und den Gesund-
heitsschutz in Bezug auf den Umgang mit gesundheitsge-
fährdenden Stoffen. (K2) 
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Handlungskompetenzbereich f: Kommunizieren und Dokumentieren 

Handlungskompetenz f1: Mit Kundinnen und Kunden und Partnern kommunizieren 
Raumausstatterinnen/Raumausstatter EFZ (RA) kommunizieren mit ihren Kundinnen und Kunden und ihren Partnern zielgerichtet und freundlich. Sie begrüssen die Kundin / 
den Kunden oder den Partner und hören sich das Anliegen oder die Anfrage an. Sie passen ihre Verhaltensweisen den Kundenerwartungen an. Sie geben der Kundschaft 
fachgerecht Auskunft. Sie stimmen sich mit den verschiedenen Partnern ab, um ihre eigene Arbeit fachgerecht durchführen zu können. Sie achten darauf, dass das Anliegen 
bearbeitet wird, sonst leiten sie dies in schriftlicher oder mündlicher Form an die verantwortliche Person weiter. Am Ende verabschieden sie sich von ihrer Kundin / ihrem Kun-
den oder ihrem Partner. 

 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

f.1.1 RA begrüssen ihre Kundinnen und Kunden oder Part-
ner freundlich und nehmen ihre Anliegen oder Anfragen 
entgegen. (K3)  

f.1.1 RA erkennen die verschiedenen Kundentypen und 
Fragetechniken. (K2) 

 

f.1.2 RA analysieren das Anliegen richtig, geben fachge-
rechte Auskunft oder leiten es in geeigneter Form an die 
zuständige Person weiter. (K4) 

  

f.1.3 RA stimmen sich mit verschiedenen Partnern ab, um 
die Arbeiten termin- und fachgerecht ausführen zu können. 
(K3) 

  

f.1.4 RA verabschieden ihre Kundinnen und Kunden oder 
Partner freundlich und achten darauf, dass die weiteren 
Schritte geklärt sind. (K3) 
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Handlungskompetenz f2: Arbeitsrapporte führen 
Raumausstatterinnen/Raumausstatter EFZ (RA) erstellen Rapporte nach den Vorgaben in ihrem Betrieb. Nach der Ausführung eines Auftrags in der Werkstatt oder bei der 
Kundin / dem Kunden tragen sie relevante Angaben im vorgesehenen Arbeitsrapport ein. Auch die aufgewendeten Stunden werden für die interne Stundenabrechnung in 
einem Stunden- oder Zeitrapport-Formular erfasst. Die Rapporte sind je nach Betrieb in Papier- oder in elektronischer Form verfügbar. Die Rapporte werden abschliessend 
dem Vorgesetzten übermittelt. Bei zusätzlichen Leistungen wird ein Regierapport ausgefüllt. Dieser wird der entsprechenden Stelle zur Unterschrift vorgelegt. 

 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

f.2.1 RA erfassen aufgewendete Arbeitsstunden und ver-
brauchte Materialien zu den ausgeführten Arbeiten in den 
dafür vorgesehenen Formularen sauber und exakt. (K4) 

f.2.1.1 RA beschreiben verschiedene Rapportsysteme und 
deren Verwendungszweck. (K2) 

 

 f.2.1.2 RA erstellen einfache Kalkulationen. (K3)  

f.2.2 RA halten ihre aufgewendete Zeit ihrer ausgeführten 
Arbeiten in den dafür vorgesehenen Tagesrapporten fest. 
(K4) 

  

f2.3 RA füllen kunden- und arbeitsbezogene Regierapporte 
für nicht kalkulierte Arbeiten aus. Sie besprechen diese mit 
dem Vorgesetzten oder der Kundin / dem Kunden. Bei Be-
darf lassen sie diese visieren und übermitteln den Rapport 
an die zuständige Stelle. (K4) 
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Erstellung 
Der Bildungsplan wurde von der unterzeichnenden Organisation der Arbeitswelt erstellt. Er bezieht 
sich auf die Verordnung des SBFI vom 30. August 2019 über die berufliche Grundbildung für Raum-
ausstatterin / Raumausstatter mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ). 
 
 
 
 
Selzach, 30. August 2019 
 
OdA Raumausstattung Schweiz  
 
Der Präsident Der Geschäftsführer 
 
 
 
 
Fritz Steffen Walter Pretelli 
 
 
  
 
Das SBFI stimmt dem Bildungsplan nach Prüfung zu. 
 
 
 
Bern, 30. August 2019 
 
 
Staatssekretariat für Bildung, 
Forschung und Innovation 
 
 
 
 
Remy Hübschi 

Vizedirektor, Leiter Abteilung Berufs- und Weiterbildung 
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Anhang 1: Verzeichnis der Instrumente zur Sicherstellung und 
Umsetzung der beruflichen Grundbildung sowie zur Förderung 
der Qualität 
 

Dokumente Bezugsquelle 
Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung für 
Raumausstatterin / Raumausstatter EFZ 

Elektronisch  
Staatssekretariat für Bildung,  
Forschung und Innovation  
(www.bvz.admin.ch > Berufe A-Z) 
Printversion  
Bundesamt für Bauten und Logistik 
(www.bundespublikationen.admin.ch ) 

Bildungsplan zur Verordnung des SBFI über die berufliche 
Grundbildung für Raumausstatterin / Raumausstatter EFZ. 

OdA Raumausstattung Schweiz 

Ausführungsbestimmungen zum Qualifikationsverfahren mit 
Abschlussprüfung inkl. Anhang (Bewertungsraster sowie 
ggf. Leistungsnachweise überbetriebliche Kurse und/oder 
Leistungsnachweis Bildung in beruflicher Praxis) 

OdA Raumausstattung Schweiz  

Lerndokumentation  OdA Raumausstattung Schweiz  

Bildungsbericht  Vorlage SDBB | CSFO 
OdA Raumausstattung Schweiz 

Ausbildungsprogramm für die Lehrbetriebe OdA Raumausstattung Schweiz  

Ausbildungsprogramm für die überbetrieblichen Kurse OdA Raumausstattung Schweiz  

Lehrplan für die Berufsfachschulen OdA Raumausstattung Schweiz  

Organisationsreglement Kommission Berufsentwicklung und 
Qualität 

OdA Raumausstattung Schweiz  

http://www.bvz.admin.ch/
http://www.bundespublikationen.admin.ch/
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Anhang 2: Begleitende Massnahmen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes 
Artikel 4 Absatz 1 Verordnung 5 zum Arbeitsgesetz vom 28. September 2007 (Jugendarbeitsschutzverordnung, ArGV 5; SR 822.115) verbietet generell gefährliche Arbei-
ten für Jugendliche. Als gefährlich gelten alle Arbeiten, die ihrer Natur nach oder aufgrund der Umstände, unter denen sie verrichtet werden, die Gesundheit, die Ausbil-
dung und die Sicherheit der Jugendlichen sowie deren physische und psychische Entwicklung beeinträchtigen können. In Abweichung von Artikel 4 Absatz 1 ArGV 5 können 
lernende Raumausstatterinnen EFZ / Raumausstatter EFZ ab 15 Jahren entsprechend ihrem Ausbildungsstand für die aufgeführten gefährlichen Arbeiten herangezogen 
werden, sofern die folgenden begleitenden Massnahmen im Zusammenhang mit den Präventionsthemen vom Betrieb eingehalten werden: 

 

Ausnahmen vom Verbot der gefährlichen Arbeiten (Grundlage: SECO-Checkliste / Version 01.09.2016) 

Ziffer Gefährliche Arbeit 
 

3 Arbeiten, welche Jugendliche körperlich überbeanspruchen 
3a Das manuelle Handhaben von Lasten von mehr als 

- 15 kg für junge Männer bis 16 Jahre, 
- 19 kg für junge Männer von 16 - 18 Jahren, 
- 11 kg für junge Frauen bis 16 Jahre, 
- 12 kg für junge Frauen von 16 - 18 Jahren. 

3b Häufig oder serienmässig wiederholte Bewegungen von Lasten mit insgesamt mehr als 3‘000 kg pro Tag oder Akkordarbeit. 
3c Arbeiten, die je regelmässig länger als 2 Stunden pro Tag 

- in gebeugter, verdrehter oder seitlich geneigter Haltung 
- in Schulterhöhe oder darüber 
- teilweise kniend, hockend oder liegend 
verrichtet werden. 

4 Arbeiten mit gesundheitsgefährdenden physikalischen Einwirkungen 
4c Arbeiten, die mit gehörgefährdendem Lärm verbunden sind (Dauerschall, Impulslärm). Unter diese fallen Lärmeinwirkungen ab einem Tages-Lärmexpositions-

pegel Lex von 85 dB (A). 
4g Arbeiten mit unter Druck stehenden Medien (Gase, Dämpfe, Flüssigkeiten) 
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5 Arbeiten mit chemischen Agenzien mit physikalischen Gefahren 
5a Arbeiten mit Stoffen oder Zubereitungen3, von denen physikalische Gefahren wie Explosivität und Entzündbarkeit ausgehen: 

2. entzündbare Gase (H220, H221 - bisher R12), 
3. entzündbare Aerosole (H222 - bisher R12), 
4. entzündbare Flüssigkeiten (H224, H225 - bisher R12), 
6. selbstzersetzliche Stoffe und Zubereitungen (H240, H241, H242 - bisher R12), 

5b Arbeiten mit chemischen Agenzien, von denen erhebliche Physikalische Gefahren ausgehen: 
1. Materialien, Stoffe und Zubereitungen, die als Gase, Dämpfe, Rauche oder Stäube mit Luft ein zündfähiges Gemisch ergeben, namentlich Mehl- oder Holz-

staub. 
6 Arbeiten mit gesundheitsgefährdenden chemischen Agenzien 
6a a) Arbeiten mit Stoffen oder Zubereitungen, die eingestuft sind mit mindestens einem der nachfolgenden Gefahrenhinweise: 

1. akute Toxizität (H300, H310, H330, H301, H311, H331 - bisher R23, R24, R26, R27, R28), 
2. Ätzwirkung auf die Haut (H314 - bisher R34, R35), 
5. Sensibilisierung der Atemwege (H334 - bisher R42), 
6. Sensibilisierung der Haut (H317 - bisher R43) 
 

6b Arbeiten, bei denen erhebliche Erkrankungs- oder Vergiftungsgefahr besteht: 
1. Materialien, Stoffe und Zubereitungen (insbesondere Gase, Dämpfe, Rauche, Stäube), die eine der Eigenschaften nach Buchstabe a) aufweisen, wie z.B. 

Gase von Gärprozessen, Teerdämpfe, Schweissrauche, Asbest- und Quarzstaub, Mehlstaub und Holzstaub von Buchen und Eichen, 
2. Gegenstände, aus welchen Stoffe oder Zubereitungen mit Eigenschaften nach Buchstabe a freigesetzt werden. 

8 Arbeiten mit gefährlichen Arbeitsmitteln 
8b Arbeiten mit Arbeitsmitteln, welche bewegte Teile aufweisen, an denen die Gefahrenbereiche nicht oder nur durch einstellbare Schutzeinrichtungen geschützt 

sind, namentlich Einzugsstellen, Scherstellen, Schneidstellen, Stichstellen, Fangstellen, Quetschstellen und Stossstellen. 
10 Arbeiten in einem ungesicherten Arbeitsumfeld 
10a Arbeiten mit Absturzgefahr, insbesondere auf überhöhten Arbeitsplätzen. 
10c Arbeiten ausserhalb eines fest eingerichteten Arbeitsplatzes, insbesondere 

2. Bei Baustellenarbeiten und der Baureinigung 

                                                      
3 Der Ausdruck „Zubereitung“ stammt aus dem Chemikaliengesetz (ChemG). Er ist gleichbedeutend mit dem Begriff „Gemisch“, welcher ausserhalb des Geltungsbereichs des ChemG verwendet wird. 
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Gefährliche 
Arbeiten 

Gefahr(en) Präventionsthemen für die Schulung / Ausbildung, 
Anleitung und Überwachung 

Begleitende Massnahmen durch Fachkraft4 im Betrieb 

  Schulung / Ausbildung 
der Lernenden 

Anleitung der Lernenden Überwachung 
Lernenden 

der 

(ausgehend von den 
Handlungskompetenzen) 

 Ziffer(n)5 
 

Hilfsmittel und Unterlagen Ausbil-
dung im 
Betrieb 

Unter-
stützung 
üK 

Unter-
stützung 
BFS 

Ständig Häufig Gele-
gentlich 

Einstieg in ein 
unbekanntes Be-
rufsumfeld - Start 
der Lehrzeit 

Mangelnde Kenntnisse oder Unter- 
schätzen von Gefahren im neuen Berufs-
umfeld. 

3a 
3b 
3c 
4c 
4g 
5a  
5b 
6a  
6b 
8a 
8b 
10a 
10c 

Einstieg in eine sichere Lehrzeit ermöglichen. 
Sensibilisierung / Grundsätze betreffend Arbeits-
sicherheit und Gesundheitsschutz vermitteln. 
• SUVA MB 88286 / Leitfaden: "10 Schritte für 

eine sichere Lehrzeit" 
• SUVA CL 67190: "Sichere Lehrzeit" 
• Betriebsspezifische Sicherheits- und Verhaltens- 

regeln / Betriebliche Notfallorganisation 
• Handbuch Arbeitssicherheit und Gesundheits-

schutz interieursuisse (ASA-Branchenlösung)  
 

1. 
Lehr- 
jahr 

1. 
Lehr- 
jahr 

1. 
Lehr- 
jahr 

Information und schrittweise, 
praxisorientierte Instruktion 
mit Fachkraft. 

- 1. 
Lehr- 
jahr 

2. – 4. 
Lehr- 
jahr 

Manuelles Heben, 
Tragen und Ver-
schieben von Las-
ten 

Erkrankungen am Bewegungsapparat. 
Wachstumsstörungen und Rückenleiden 
durch Überlastung und Fehlhaltungen. Ver-
letzungen durch Quetschen, Fussverlet-
zungen (z. B. durch Überschreiten der 
Richtwerte, beim Heben von schweren Ma-
terialien und Gegenständen) 

3a 
3b 

Körperschonender Umgang mit Lasten. 
Arbeitstechnik / Einsatz von Hilfsmitteln. 
• EKAS 6245: "Lastentransport von Hand" 
• Wegleitung zu ArGV3: Art. 25 
• Hebe- und Transporthilfen nutzen  
• SUVA BS 44018.d: „Hebe richtig – trage richtig“ 
• SUVA IS: „Lastentransport von Hand – ohne Un-

fall“ 
• ASA Branchenlösung interieursuisse Check-Nr. 

01.05.00 
• Überbelastungen vermeiden, zu zweit arbeiten 
•  

1. 
Lehr- 
jahr 

- 1. 
Lehr- 
jahr 

Instruktion und praktische 
Umsetzung / Anwendung mit 
Fachkraft. 

- 1. 
Lehr- 
jahr 

2. – 4. 
Lehr- 
jahr 

Arbeiten mit 
repetitiver 
Belastung 
oder ungünstiger 
Haltung 

Erkrankungen am Bewegungsapparat, 
insbesondere Rückenschäden 

3c Ergonomie am Arbeitsplatz. Arbeitstech-
nik / Einsatz von Hilfsmitteln. 
• Ergonomisches Einrichten des Arbeitsplatzes 
• Einsatz von Hilfsmitteln 
• Regelmässige Pausen einhalten (vor allem bei 

1. 
Lehr- 
jahr 

2. 
Lehr- 
jahr 

- Instruktion und praktische 
Umsetzung / Anwendung mit 
Fachkraft. 

- - 1. – 4. 
Lehr- 
jahr 

                                                      
4 Als Fachkraft gilt, wer im Fachbereich der lernenden Person über ein eidg. Fähigkeitszeugnis (eidg. Berufsattest, wenn in BiVo vorgesehen) oder über eine gleichwertige Qualifikation verfügt. 
5  Ziffer gemäss SECO-Checkliste „Gefährliche Arbeiten in der beruflichen Grundbildung“ 
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Über-Kopf-Arbeiten sowie beim Entfernen von Pols-
terklammern) 

• SUVA MB 44018: «Hebe richtig, trage richtig» 

Gefährliche 
Arbeiten 

Gefahr(en) Präventionsthemen für die Schulung / Ausbildung, 
Anleitung und Überwachung 

Begleitende Massnahmen durch Fachkraft6 im Betrieb 

  Schulung / Ausbildung 
der Lernenden 

Anleitung der Lernenden Überwachung 
Lernenden 

der 

(ausgehend von den 
Handlungskompetenzen) 

 Ziffer(n)7 
 

Hilfsmittel und Unterlagen Ausbil-
dung im 
Betrieb 

Unter-
stützung 
üK 

Unter-
stützung 
BFS 

Ständig Häufig Gele-
gentlich 

Arbeiten mit 
Druckluft 

Verletzung durch wegfliegende Teile 
oder direkten Druckluftstrahl 
Eindringen von Luft durch Hautverletzun-
gen 
Lärm 

4c 
4g 

• Herstellerangaben / Betriebsanleitung 
• Druckluft-Blaspistolen nie gegen Personen richten 
• SUVA CL 67054.d: „Druckluft“ 
• SUVA MB 44085.d „Druckluft – die unsicht-

bare Gefahr“ 
• Einsatz der persönlichen Schutzausrüstung 

1. 
Lehr- 
jahr 

1. – 3. 
Lehr- 
jahr 

1. 
Lehr- 
jahr 

Instruktion und praktische 
Umsetzung / Anwendung mit 
Fachkraft. 

- 1.  
Lehr- 
jahr 

2. – 4. 
Lehr- 
jahr 

Arbeiten mit Hand-
werkzeugen und 
Hand-maschinen 
(z.B. Teile zu- 
schneiden, nä-
hen, tackern 
usw.) 

Sich schneiden, stechen, quetschen. 
Schädigung des Gehörs. 
Augenverletzungen. 
Verletzungen bei Verwendung von Nagel- 
und Klammerpistolen. 

4c 
8b 

Sicherer Umgang mit Arbeitsmitteln. 
• Nur intakte Werkzeuge verwenden, defektes 

Werkzeug reparieren/ersetzen 
• Werkzeuge sicher ablegen/versorgen 
• Herstellerangaben / Betriebsanleitung 
• Einsatz der persönlichen Schutzausrüstung 
• SUVA MB 44015: "Handwerkzeuge" 
• SUVA CL 67092: «Elektrohandwerkzeuge» 
• SUVA CL 67009.d: „Lärm am Arbeitsplatz“ 
• SUVA CL 67141.d: „Nagelpistolen“ 
• ASA-Branchenlösung interieursuisse Check-Nr. 

01.05.02 

1. 
Lehr- 
jahr 

1. – 3. 
Lehr- 
jahr 

1. 
Lehr- 
jahr 

Instruktion und praktische 
Umsetzung / Anwendung mit 
Fachkraft. 

- 1. 
Lehr- 
jahr 

2. – 4. 
Lehr- 
jahr 

  

                                                      
6 Als Fachkraft gilt, wer im Fachbereich der lernenden Person über ein eidg. Fähigkeitszeugnis (eidg. Berufsattest, wenn in BiVo vorgesehen) oder über eine gleichwertige Qualifikation verfügt. 
7  Ziffer gemäss SECO-Checkliste „Gefährliche Arbeiten in der beruflichen Grundbildung“ 
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Gefährliche 
Arbeiten 

Gefahr(en) Präventionsthemen für die Schulung / Ausbildung, 
Anleitung und Überwachung 

Begleitende Massnahmen durch Fachkraft8 im Betrieb 

  Schulung / Ausbildung 
der Lernenden 

Anleitung der Lernenden Überwachung 
Lernenden 

der 

(ausgehend von den 
Handlungskompetenzen) 

 Ziffer(n)9 
 

Hilfsmittel und Unterlagen Ausbil-
dung im 
Betrieb 

Unter-
stützung 
üK 

Unter-
stützung 
BFS 

Ständig Häufig Gele-
gentlich 

Arbeiten mit 
gesundheitsge-
fährdenden 
Stoffen 

 
(z. B. Teile oder 
Oberflächen ver-
kleben etc.) 

• Reizung/Sensibilisierung von 
- Augen 
- Haut 
- Atemwegen 
- Schleimhäuten 

• Allergien / Ekzeme 
• Brand- und Explosionsgefahr 
 

5a  

5b 

6a 

Sensibilisierung und Schutzmassnahmen be-
treffend gesundheitsgefährdenden Stoffen. 
• Herstellerangaben / Sicherheitsdatenblätter 
• Absaug- und Lüftungsmassnahmen 
• Einsatz der persönlichen Schutzausrüstung 
• www.cheminfo.ch (z. B. Gefahrensymbole) 
• SUVA MB 11030: „Gefährliche Stoffe. Was man 

darüber wissen muss“ 
• SUVA MB 44013: «Chemikalien im Baugewerbe» 
• SUVA MB 44074.d: „Hautschutz bei der Arbeit“ 
• ASA-Branchenlösung interieursuisse Check-Nr. 

01.05.01 

1. – 3. 
Lehr- 
jahr 

1. – 3. 
Lehr- 
jahr 

1. 
Lehr- 
jahr 

Instruktion und praktische 
Umsetzung / Anwendung mit 
Fachkraft. 

- 1. – 2. 
Lehr- 
jahr 

3. -4. 
Lehr- 
jahr 

Kontakt mit as-
besthaltigem 
Material bei 
Rückbauarbei-
ten / Renovati-
onsarbeiten 

Einatmen von freigesetzten Asbestfasern 
(Krebserkrankungen etc.) 

6b 
10c 

Identifikation und Umgang mit asbesthaltigen 
Produkten 
• SUVA MB 33049: «Asbesthaltige Wand- und 

Bodenbeläge» 
• SUVA MB 84024: «Asbest erkennen – richtig 

handeln» 
• SUVA Lernprogramm: «Asbest erkennen - 

richtig handeln» 
• SUVA Film: «Asbest – mit dir chumi scho 

z’schlag» 
 
 
 
 
 

1. 
Lehr- 
jahr 

 1. 
Lehr- 
jahr 

 1. 
Lehr- 
jahr 

2. – 4. 
Lehr- 
jahr 

 

Gefährliche 
Arbeiten 

Gefahr(en) Präventionsthemen für die Schulung / Ausbildung, 
Anleitung und Überwachung 

Begleitende Massnahmen durch Fachkraft10 im Betrieb 

                                                      
8 Als Fachkraft gilt, wer im Fachbereich der lernenden Person über ein eidg. Fähigkeitszeugnis (eidg. Berufsattest, wenn in BiVo vorgesehen) oder über eine gleichwertige Qualifikation verfügt. 
9  Ziffer gemäss SECO-Checkliste „Gefährliche Arbeiten in der beruflichen Grundbildung“ 

 
10 Als Fachkraft gilt, wer im Fachbereich der lernenden Person über ein eidg. Fähigkeitszeugnis (eidg. Berufsattest, wenn in BiVo vorgesehen) oder über eine gleichwertige Qualifikation verfügt. 

http://www.cheminfo.ch/


 
Bildungsplan zur Verordnung über die berufliche Grundbildung für Raumausstatterin / Raumausstatter EFZ 

 

 39 

  Schulung / Ausbildung 
der Lernenden 

Anleitung der Lernenden Überwachung 
Lernenden 

der 

(ausgehend von den 
Handlungskompetenzen) 

 Ziffer(n)11 
 

Hilfsmittel und Unterlagen Ausbil-
dung im 
Betrieb 

Unter-
stützung 
üK 

Unter-
stützung 
BFS 

Ständig Häufig Gele-
gentlich 

Transport, La-
gerung und 
Umgang mit 
Materialien und 
Hilfsprodukten 

Sich schneiden, getroffen werden, erdrückt 
werden durch kippende oder stürzende 
Waren / Stapel / Lagergestelle. 
Dritte gefährden durch unsichere Lagerung 
oder Transport. 

 
Sensibilisierung und Schädigung der Haut 
und Atemwege durch Bindemittel, Kleb-
stoffe und Lösemittel 

6a 
8a 
8b 

Sichere Lagerung und Umgang mit Materialien 
und Hilfsprodukten. 
• Herstellerangaben / Produktedatenblätter 
• Sichere Behältnisse für Lagergüter verwenden 

(Lagerträger) 
• Sichere Lagermethode (schweres Material unten) 
• SUVA CL 67142: „Lagern und Stapeln“ 
• Einsatz der persönlichen Schutzausrüstung  
• EKAS 1825: „Brennbare Flüssigkeiten/Lagern und 

Umgang“ 
• SUVA CL 67071: „Lagern von leicht brennbaren 

Flüssigkeiten“ 
• ASA-Branchenlösung interieursuisse Check-Nr. 

01.05.00 
• EKAS 6501 Säuren und Laugen 

1. 
Lehr- 
jahr 

3. 
Lehr- 
jahr 

1. 
Lehr- 
jahr 

Instruktion und praktische 
Umsetzung / Anwendung mit 
Fachkraft. 

- 1. 
Lehr- 
jahr 

2. – 4. 
Lehr- 
jahr 

Arbeiten in der 
Höhe mit Absturz- 
risiko 

Sturz aus der Höhe. 
Verschieben, Kippen des Arbeitsmittels. 
(z. B. beim Arbeiten mit Leitern im Betrieb) 

10a Leitern sicher einsetzen. 
• SUVA FP 84070: "Wer sagt 12x Ja? Sicher auf 

die Anstell- und Bockleiter" 
• SUVA Video 382: "Willst du auf die Leiter? 

So geht's weiter!" 
• ASA-Branchenlösung interieursuisse Check-

Nr. 01.05.02 / 1.0 Leitern und Gerüste 

1. 
Lehr- 
jahr 

- 1. 
Lehr- 
jahr 

Instruktion und praktische 
Umsetzung / Anwendung mit 
Fachkraft. 

- 1. 
Lehr- 
jahr 

2. – 4. 
Lehr- 
jahr 

Arbeiten ohne ört-
lich festen Ar-
beitsplatz 

Gefährdungen durch sich ständig ändernde 
Arbeitsumgebungsbedingungen 

10c Sicherheit auf Baustellen und bei Montagearbeiten 
• Bauarbeitenverordnung / BauAV 
• Einsatz der persönlichen Schutzausrüstung 

1.  
Lehr- 
jahr 

1. 
Lehr- 
jahr 

1. 
Lehr- 
jahr 

Instruktion und praktische 
Umsetzung / Anwendung mit 
Fachkraft. 

 1. 
Lehr- 
jahr 

2. - 4.  
Lehr- 
jahr 

 

Legende: üK: überbetriebliche Kurse; BFS: Berufsfachschule; CL: Checkliste; MB: Merkblatt / Informationsbroschüre; ArGV3: Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz 

 

                                                      
11  Ziffer gemäss SECO-Checkliste „Gefährliche Arbeiten in der beruflichen Grundbildung“ 
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Glossar 
(*siehe Lexikon der Berufsbildung, 4. überarbeitete Auflage 2013, SDDB Verlag, Bern, www.lex.berufsbildung.ch) 

Berufsbildungsverantwortliche* 
Der Sammelbegriff Berufsbildungsverantwortliche schliesst alle Fachleute ein, die den Lernenden während der 
beruflichen Grundbildung einen praktischen oder schulischen Bildungsteil vermitteln: Berufsbildner/in in Lehrbe-
trieben, Berufsbildner/in in üK, Lehrkraft für schulische Bildung, Prüfungsexpert/in. 

Bildungsbericht* 
Im Bildungsbericht wird die periodisch stattfindende Überprüfung des Lernerfolgs im Lehrbetrieb festgehalten. 
Diese findet in Form eines strukturierten Gesprächs zwischen Berufsbildner/in und lernender Person statt.  

Bildungsplan 
Der Bildungsplan ist Teil der BiVo und beinhaltet neben den berufspädagogischen Grundlagen das Qualifikati-
onsprofil sowie die in Handlungskompetenzbereiche gruppierten Handlungskompetenzen mit den Leistungszielen 
je Lernort. Verantwortlich für die Inhalte des Bildungsplans ist die nationale OdA. Der Bildungsplan wird von der 
OdA erstellt und unterzeichnet. 

Europäischer Qualifikationsrahmen (EQR) 
Der Europäische Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (EQR) hat zum Ziel, berufliche Qualifikationen 
und Kompetenzen in Europa vergleichbar zu machen. Um die nationalen Qualifikationen mit dem EQR zu verbin-
den und dadurch mit den Qualifikationen von anderen Staaten vergleichen zu können, entwickeln verschiedene 
Staaten nationale Qualifikationsrahmen (NQR).  

Handlungskompetenz (HK) 
Handlungskompetenz zeigt sich in der erfolgreichen Bewältigung einer beruflichen Handlungssituation. Dazu setzt 
eine kompetente Berufsfachperson selbstorganisiert eine situationsspezifische Kombination von Kenntnissen, 
Fertigkeiten und Haltungen ein. In der Ausbildung erwerben die Lernenden die erforderlichen Fach-, Methoden-, 
Sozial- und Selbstkompetenzen zur jeweiligen Handlungskompetenz.  

Handlungskompetenzbereich (HKB) 
Berufliche Handlungen, d.h. Tätigkeiten, welche ähnliche Kompetenzen einfordern oder zu einem ähnlichen Ar-
beitsprozess gehören, sind in Handlungskompetenzbereiche gruppiert.  

Individuelle praktische Arbeit (IPA) 
Die IPA ist eine der beiden Möglichkeiten der Kompetenzprüfung im Qualifikationsbereich praktische Arbeit. Die 
Prüfung findet im Lehrbetrieb anhand eines betrieblichen Auftrags statt. Sie richtet sich nach den jeweiligen be-
rufsspezifischen «Ausführungsbestimmungen zum Qualifikationsverfahren mit Abschlussprüfung».  

Kommission für Berufsentwicklung und Qualität (Kommission B&Q) 
Jede Verordnung über die berufliche Grundbildung definiert in Abschnitt 10 die Schweizerische Kommission für 
Berufsentwicklung und Qualität für den jeweiligen Beruf oder das entsprechende Berufsfeld. Die Kommission B&Q 
ist ein verbundpartnerschaftlich zusammengesetztes, strategisches Organ mit Aufsichtsfunktion und ein zukunfts-
gerichtetes Qualitätsgremium nach Art. 8 BBG12. 

Lehrbetrieb* 
Der Lehrbetrieb ist im dualen Berufsbildungssystem ein Produktions- oder Dienstleistungsunternehmen, in dem 
die Bildung in beruflicher Praxis stattfindet. Die Unternehmen brauchen eine Bildungsbewilligung der kantonalen 
Aufsichtsbehörde. 

Leistungsziele (LZ) 
Die Leistungsziele konkretisieren die Handlungskompetenz und gehen auf die aktuellen Bedürfnisse der wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung ein. Die Leistungsziele sind bezüglich der Lernortkooperation auf-
einander abgestimmt. Sie sind für Lehrbetrieb, Berufsfachschule und üK meistens unterschiedlich, die Formulie-

                                                      
12 SR 412.10 
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rung kann auch gleichlautend sein (z.B. bei der Arbeitssicherheit, beim Gesundheitsschutz oder bei handwerkli-
chen Tätigkeiten). 

Lerndokumentation* 
Die Lerndokumentation ist ein Instrument zur Förderung der Qualität der Bildung in beruflicher Praxis. Die ler-
nende Person hält darin selbständig alle wesentlichen Arbeiten im Zusammenhang mit den zu erwerbenden Hand-
lungskompetenzen fest. Die Berufsbildnerin oder der Berufsbildner ersieht aus der Lerndokumentation den Bil-
dungsverlauf und das persönliche Engagement der lernenden Person. 

Lernende Person* 
Als lernende Person gilt, wer die obligatorische Schulzeit beendet hat und auf Grund eines Lehrvertrags einen 
Beruf erlernt, der in einer Bildungsverordnung geregelt ist. 

Lernorte* 
Die Stärke der dualen beruflichen Grundbildung ist der enge Bezug zur Arbeitswelt. Dieser widerspiegelt sich in 
der Zusammenarbeit der drei Lernorte untereinander, die gemeinsam die gesamte berufliche Grundbildung ver-
mitteln: der Lehrbetrieb, die Berufsfachschule und die überbetrieblichen Kurse. 

Nationaler Qualifikationsrahmen Berufsbildung (NQR Berufsbildung) 
Mit dem NQR Berufsbildung sollen die nationale und die internationale Transparenz und Vergleichbarkeit der 
Berufsbildungsabschlüsse hergestellt und damit die Mobilität im Arbeitsmarkt gefördert werden. Der Qualifikati-
onsrahmen umfasst acht Niveaustufen mit den drei Anforderungskategorien «Kenntnisse», «Fertigkeiten» und 
«Kompetenzen». Zu jedem Abschluss der beruflichen Grundbildung wird eine standardisierte Zeugniserläuterung 
erstellt. 

Organisation der Arbeitswelt (OdA)* 
„Organisationen der Arbeitswelt“ ist ein Sammelbegriff für Trägerschaften. Diese können Sozialpartner, Berufs-
verbände und Branchenorganisationen sowie andere Organisationen und Anbieter der Berufsbildung sein. Die für 
einen Beruf zuständige OdA definiert die Bildungsinhalte im Bildungsplan, organisiert die berufliche Grundbildung 
und bildet die Trägerschaft für die überbetrieblichen Kurse.  

Qualifikationsbereiche* 
Grundsätzlich werden drei Qualifikationsbereiche in der Bildungsverordnung festgelegt: praktische Arbeit, Berufs-
kenntnisse und Allgemeinbildung.  

• Qualifikationsbereich Praktische Arbeit: Für diesen existieren zwei Formen: die individuelle praktische 
Arbeit (IPA) oder die vorgegebene praktische Arbeit (VPA). 

• Qualifikationsbereich Berufskenntnisse: Die Berufskenntnisprüfung bildet den theoretischen/schuli-
schen Teil der Abschlussprüfung. Die lernende Person wird schriftlich oder schriftlich und mündlich ge-
prüft. In begründeten Fällen kann die Allgemeinbildung zusammen mit den Berufskenntnissen vermittelt 
und geprüft werden. 

• Qualifikationsbereich Allgemeinbildung: Der Qualifikationsbereich richtet sich nach der Verordnung 
des SBFI vom 27. April 200613 über Mindestvorschriften für die Allgemeinbildung in der beruflichen Grund-
bildung. Wird die Allgemeinbildung integriert vermittelt, so wird sie gemeinsam mit dem Qualifikationsbe-
reich Berufskenntnisse geprüft. 

Qualifikationsprofil 
Das Qualifikationsprofil beschreibt die Handlungskompetenzen, über die eine lernende Person am Ende der Aus-
bildung verfügen muss. Das Qualifikationsprofil wird aus dem Tätigkeitsprofil entwickelt und dient als Grundlage 
für die Erarbeitung des Bildungsplans. 

Qualifikationsverfahren (QV)* 
Qualifikationsverfahren ist der Oberbegriff für alle Verfahren, mit denen festgestellt wird, ob eine Person über die 
in der jeweiligen Bildungsverordnung festgelegten Handlungskompetenzen verfügt.  
  

                                                      
13  SR 412.101.241 
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Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) 
Zusammen mit den Verbundpartnern (OdA, Kantone) ist das SBFI zuständig für die Qualitätssicherung und Wei-
terentwicklung des Berufsbildungssystems. Es sorgt für Vergleichbarkeit und Transparenz der Angebote im ge-
samtschweizerischen Rahmen. 

Unterricht in den Berufskenntnissen 
Im Unterricht in den Berufskenntnissen der Berufsfachschule erwirbt die lernende Person berufsspezifische Qua-
lifikationen. Die Ziele und Anforderungen sind im Bildungsplan festgehalten. Die Semesterzeugnisnoten für den 
Unterricht in den Berufskenntnissen fliessen als Erfahrungsnote in die Gesamtnote des Qualifikationsverfahrens 
ein. 

Überbetriebliche Kurse (üK)* 
In den üK wird ergänzend zur Bildung in Betrieb und Berufsfachschule der Erwerb grundlegender praktischer 
Fertigkeiten vermittelt. 

Verbundpartnerschaft* 
Berufsbildung ist eine gemeinsame Aufgabe von Bund, Kantonen und OdA. Gemeinsam setzen sich die drei 
Partner für eine qualitativ hochstehende Berufsbildung ein und streben ein ausreichendes Lehrstellenangebot an. 

Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung (Bildungsverordnung; BiVo) 
Die BiVo eines Berufes regelt insbesondere Gegenstand und Dauer der beruflichen Grundbildung, die Ziele und 
Anforderungen der Bildung in beruflicher Praxis und der schulischen Bildung, den Umfang der Bildungsinhalte 
und die Anteile der Lernorte sowie die Qualifikationsverfahren, Ausweise und Titel. Die OdA stellt dem SBFI in 
der Regel Antrag auf Erlass einer BiVo und erarbeitet diese gemeinsam mit Bund und Kantonen. Das Inkrafttreten 
einer BiVo wird verbundpartnerschaftlich bestimmt, Erlassinstanz ist das SBFI.  

Vorgegebene praktische Arbeit (VPA)* 
Die vorgegebene praktische Arbeit ist die Alternative zur individuellen praktischen Arbeit. Sie wird während der 
ganzen Prüfungszeit von zwei Expert/innen beaufsichtigt. Es gelten für alle Lernenden die Prüfungspositionen 
und die Prüfungsdauer, die im Bildungsplan festgelegt sind. 

Ziele und Anforderungen der beruflichen Grundbildung 
Die Ziele und Anforderungen an die berufliche Grundbildung sind in der BiVo und im Bildungsplan festgehalten. 
Im Bildungsplan sind sie in Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompetenzen und Leistungsziele für die 
drei Lernorte Betrieb, Berufsfachschule und üK gegliedert. 


